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Deutsche Gutschriftszinsen nach deutscher ESt-Rückzahlung  

Hat ein deutscher Staatsbürger seinen Hauptwohnsitz nach Österreich verlegt und nach 

jahrelangem Rechtsstreit mit den deutschen Finanzbehörden schlussendlich obsiegt, sind die 

ihm - nach Wohnsitzverlegung nach Österreich - zufließenden deutschen 

Einkommensteuerrückzahlungen keine in Österreich steuerpflichtigen Einkünfte; denn sie 

können nicht als Einkünfte aus Leistungen (erfolgreiche Führung des deutschen 

Rechtsmittelverfahrens) gewertet werden. Diese Sichtweise gilt auch für die in diesem 

Zusammenhang vergüteten Nebenansprüchen zu diesen Abgabenrückzahlungen, da es dem 

österreichischen Rechtssystem entspricht, bei Abgaben und ihren Nebenansprüchen eine 

einheitliche Betrachtung anzustellen (§ 3 Abs. 2 BAO). Auch wenn diese Betrachtung in § 3 

BAO nur in Bezug auf "Abgaben" (dies sind nur österreichische Abgaben) angeordnet wird, 

erscheint es sachgerecht, diese Sichtweise auch auf die von anderen Staaten erhobenen 

Abgaben anzuwenden. Diese Beurteilung findet im DBA-Deutschland insoweit ihre Stütze, als 

darin der Begriff "Einkommensteuer" in Artikel 2 Abs. 3 DBA-Deutschland ausdrücklich auch 

auf die Nebenansprüche (Zuschläge) als anwendbar erklärt worden ist. 

Bundesministerium für Finanzen, 23. Oktober 2006 


